
Stadt Rauenberg        Rhein-Neckar-Kreis 
 

S a t z u n g 
über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen 

vom 23. Juni 1999 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22.12.1975 (GBl. 1976 Seite 1) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 8.2.1999 (GBl. Seite 65) hat der Gemeinderat am 23. Juni 1999 folgende 
 

S a t z u n g 
beschlossen: 
 

§ 1 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Rauenberg erfolgen durch Einrücken in das 
Amtsblatt der Stadt Rauenberg (Rauenberger Rundschau). 
 

§ 2 
Sofern Pläne oder zeichnerische Darstellungen, insbesondere Karten, als Bestandteile 
von Satzungen bekanntzumachen sind, werden diese bei der Stadtverwaltung Rauen-
berg zu jedermanns Einsicht während der Sprechzeiten niedergelegt (Ersatzbekannt-
machung). 
 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung wird auf Ort und Zeit der Niederle-
gung hingewiesen. 
 

§ 3 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung der Stadt Rauen-
berg vom 9. August 1972 außer Kraft. 
 
 
Rauenberg, den 23. Juni 1999 
 
 
 
W. Kummer 
Bürgermeister 


